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§ 1 Geltungsbereich 
 Unsere Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen. 
 Kunde im Sinne dieser Verkaufsbedingungen sind sowohl Verbraucher im Sinne 
von § 13 BGB als auch Unternehmer im Sinne von § 14 BGB.  
 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen werden, selbst 
bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. 

 
§ 2 Angebot und Vertragsschluß 
 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Technische Änderungen 
sowie Änderungen in Form, Farbe, Gewicht und/oder sonstigen Leistungsdaten 
bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 
 Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu 
wollen. Wir sind berechtigt, das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang anzunehmen. Die Annahme erklären wir entweder schriftlich 
oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden. 
 Wird der Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr geschlossen, so werden wir 
- wenn der Kunde als Verbraucher handelt - den Zugang der Bestellung unverzüg-
lich bestätigen, den Vertragstext speichern und auf Verlangen nebst diesen Ver-
kaufsbedingungen per e-mail zusenden.  
 Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, daß die Nichtlie-
ferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluß eines kongruenten 
Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfüg-
barkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird von uns unver-
züglich zurückerstattet.  

 
§ 3 Preise, Lieferzeiten, Zahlung 
 Der von uns angegebene Kaufpreis ist bindend. Alle von uns angegebenen 
Preise verstehen sich in Euro, ab Werk und bei Lieferung im Inland zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer.  
 Liefertermine und -fristen sind unverbindlich, Teillieferungen zulässig. 
 Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware bzw. Abnahme innerhalb von 
14 Tagen abzüglich 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen den Kaufpreis rein 
netto zu bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.  
 Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5% über 
dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des Verzugs die 
Geldschuld mit einem Zinssatz von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen und geltend zu machen.  
 Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein 
Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. 
 Ohne unsere schriftliche Zustimmung sind Ansprüche, die sich gegen uns richten, 
nicht abtretbar und können nur vom Kunden geltend gemacht werden. 

 
§ 4 Abnahme 
 Soweit nach der Natur des Vertrages eine Abnahme der von uns gelieferten Ware 
oder Komponenten davon erforderlich ist, ist der Kunde verpflichtet, die Anlage 
abzunehmen, sofern der Abnahme keine wesentlichen Gründe entgegenstehen, 
insbesondere kein wesentlicher Mangel vorhanden ist. 
 Über die Abnahme wird ein vom Kunden zu unterzeichnendes Abnahmeproto-
koll erstellt, in welchem noch zu erledigende Punkte festzuhalten sind. 
 Durch die Abnahme werden die Gewährleistungsrechte des Käufers für ver-
steckte Mängel, die wir nachweislich zu vertreten haben, nicht berührt. 
 Falls der Käufer die Anlage über die Dauer einer sorgfältigen Prüfung hinaus 
ohne förmliche Abnahme in Betrieb nimmt, gilt die Anlage nach Ablauf von drei 
Werktagen nach Inbetriebsetzung als abgenommen.  
 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
 Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis 
zur Erfüllung sämtlicher bestehender oder später entstehender Forderungen aus 
einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.  
 Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis 
zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. 
 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten 
regelmäßig durchzuführen. 
Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff auf die Ware, etwa im Falle einer 
Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unver-
züglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel an der Ware sowie den eigenen Wohnsitz- 
bzw. Sitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.  
 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug oder Verletzung einer der oben genannten Pflichten, vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.  

 
§ 6 Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen 
 Bestellt der Kunde als Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln, so hat er das Recht, seine Vertragserklärung ohne 
Angabe von Gründen innerhalb von zwei Wochen schriftlich oder durch Rücksen-
dung der Ware zu widerrufen.  
 Die Frist beginnt mit Eingang der Ware, zur Wahrung der Frist genügt die rech-
tzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware.  
 Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung ver-
pflichtet, wenn die Ware durch Paket versendet werden kann. 
 Der Verbraucher hat kein Widerrufsrecht, wenn die gelieferte Ware nach Kunden-
spezifikation angefertigt wird oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten ist.  
 Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingeb-
rauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher 
darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über 
die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, daß die Ware nicht mehr als 
„neu“ verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.  

 

§ 7 Gefahrenübergang 
 Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit 
der Auslieferung der Ware an die zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person oder Anstalt auf den Käufer über. 
 Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware auch beim Versendungskauf erst mit Über-
gabe der Ware an den Käufer über. 
 Bei entsprechendem schriftlichen Auftrag des Käufers wird der Transport der 
Ware auf seine Rechnung versichert. 

 
§ 8 Mängelanzeige 
 Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen, andernfalls ist die Geltendma-
chung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtli-
che Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, den Zeitpunkt 
der Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.  
 Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Feststel-
lung eines offensichtlichen Mangels an der Ware schriftlich darüber unterrichten. 
Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist die Absendung der Anzeige. Bei versteck-
ten Mängeln beträgt diese Frist zwei Jahre. Unterläßt der Verbraucher die Anzeige 
innerhalb der genannten Fristen, erlöschen die Gewährleistungsrechte mit Ablauf 
der Frist. Dies gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt 
der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. 
 Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstellerangaben zum Kauf der 
Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast.  

 
§ 9 Gewährleistung 
 Ist der Kunde Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware nach unserer Wahl 
zunächst Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  
 Ist der Käufer Verbraucher, so hat er die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nach-
besserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art der ge-
wählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für 
den Verbraucher bleibt.  
 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Minderung 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Bei einer nur geringfügigen Vertragswid-
rigkeit ist das Rücktrittsrecht des Kunden ausgeschlossen. 
 Erklärt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter 
Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatz-
anspruch wegen des Mangels zu.  
 Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr, für Verbraucher 
zwei Jahre nach Ablieferung der Ware.  
 Falls der Kunde verlangt, daß die Nachbesserung an einem von ihm bestimmten 
Ort vorgenommen werden soll, können wir diesem Verlangen entsprechen, wobei 
unter die Gewährleistung fallende Arbeiten nicht berechnet werden, während 
sonstige Aufwendungen vom Kunden zu ersetzen sind.  
 Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur 
die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, 
Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemä-
ße Beschaffenheit der Ware dar.  

 
§ 10 Haftung 
 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf 
den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 
Durchschnittschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.  
 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesonde-
re entgangener Gewinn oder sonstige Vermögensschäden, haften wir nicht, es sei 
denn, die verletzte Pflicht sollte gerade vor den eingetretenen Folgeschäden schüt-
zen. 
 Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesent-
licher Vertragspflichten nicht.  
 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren 
Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens.  
 Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach 
einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.  

 
§ 11 Datenschutz 
 Wir versichern, bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezo-
genen Daten des Kunden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) sowie andere einschlägige Rechtsvorschriften zu beachten. 
 Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit dies 
für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhält-
nisses und zur Beratung des Kunden, Werbung und Markt- und Meinungsforschung 
für unsere Zwecke erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, daß der 
Kunde ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluß der Nutzung hat.  
 Der Kunde ist berechtigt, einer Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung 
oder der Markt- und Meinungsforschung durch uns zu widersprechen.  

 
§ 12 Schlußbestimmungen 
 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus 
diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Wir sind in diesem Fall jedoch auch berechtigt, 
unsere Ansprüche bei den Gerichten des allgemeinen Gerichtsstandes des Kunden 
geltend zu machen.  
 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluß der Bestimmungen des UN-Kaufrechts. 
 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich 
dieser Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder anfechtbar sein 
oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt eine 
wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem Vertragszweck am Nächsten kommt. 
Dies gilt entsprechend für ergänzungsbedürftige Lücken.  


